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Landkreis Lüchow-Dannenberg  16.12.2019 
Der Landrat 

01 - Landratsbüro 

Sitzungsvorlage Nr. 2019/415 

Beschlussvorlage 

Wahl zum Mitglied und stellv. Mitglied für die Versammlung der 
Wahlbevollmächtigten gem. § 78 Abs. 1 Satz 2 des Nds. Justizgesetzes 

 

Kreistag 16.12.2019  TOP  
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag wählt gem. Wahlvorschlag in geheimer Wahl die Vertrauensleute für den 
Wahlausschuss zur Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei dem 
Verwaltungsgericht Lüneburg für die Amtszeit vom 19.07.2020 bis 18.07.2020. 
 

 
Sachverhalt: 
Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei dem Verwaltungsgericht Lüneburg sind für die 
laufende Amtszeit vom 19. Juli 2015 bis zum 18. Juli 2020 gewählt worden. Für die kommende 
fünfjährige Wahlperiode sind sie neu zu wählen. 
 
Zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter wird bei jedem Verwaltungsgericht nach § 26 
Abs. 1 VwGO ein Wahlausschuss bestellt. Der Wahlausschuss besteht gemäß § 26 Abs. 2 Satz 1 
VwGO aus dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts als Vorsitzendem, einem von der 
Landesregierung bestimmten Verwaltungsbeamten und sieben Vertrauensleuten als Beisitzern. Die 
Amtszeit der zuletzt in der Versammlung der Wahlbevollmächtigten der Landkreise im Bezirk des 
Verwaltungsgerichts am 28. April 2015 gewählten sieben Vertrauensleute des Wahlausschusses 
beträgt fünf Jahre und endet am 28. April 2020. 

 

Für die Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei dem Verwaltungsgericht Lüneburg 
für die Amtszeit vom 19. Juli 2020 bis 18: Juli 2020 sind die Vertrauensleute des Wahlausschusses 
neu zu wählen. Das Wahlverfahren erfolgt nach Maßgabe des § 78 des Niedersächsischen 
Justizgesetzes (NJG). Nach § 78 Abs. 1 Satz 1 werden die Vertrauensleute und die stellvertretenden 
Vertrauensleute für den Wahlausschuss durch eine Versammlung von Wahlbevollmächtigten gewählt.  
Zunächst ist deshalb die Versammlung von Wahlbevollmächtigten durch Wahl zu bilden. 
 
Mit Schreiben vom 22.08.2019 bin ich vom Präsidenten des Verwaltungsgerichtes Lüneburg gebeten 
worden, das Verfahren zur Bildung der Versammlung der Wahlbevollmächtigten einzuleiten. Gemäß § 
78 Abs. 1 Satz 2 NJG wählen die Vertretungen der Landkreise Celle, Harburg, Heidekreis, Lüchow-
Dannenberg, Uelzen und Lüneburg je ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied der Versammlung 
der Wahlbevollmächtigten.  
 
 
 
Anlagen:   
keine 
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